Von: Leopold Dutzler [mailto:leombch@drei.at] 
Gesendet: Donnerstag, 29. Januar 2009 15:09
An: BH. Maißer (allg-verwaltung.bhwu@gv.at)
Betreff: Verordnung!
Betrifft: Aufhebung bzw. Änderung einer Verordnung.
Wie bereits telefonisch besprochen ersuche um Prüfung und gegebenfalls um Änderung der Verordnung der Marktgemeinde Mauerbach.

Bezugnehmend auf den Dringlichkeitsantrag vom 10.12.2008 und Beschluss desselbigen in der Gemeinderatssitzung vom 22.12.2008 fordere ich Aufhebung bzw. Veränderung des Textes der Verordnung der Gemeinde – das Protokoll der Gemeinderatssitzung vom 22.12.2008 wurde anlässlich der letzten Aufsichtsbeschwerde bereits von der BH angefordert.

Der Text der Fragestellung zur Volksbefrage lautet wie folgt:

Sind Sie dafür, dass Mauerbach in Zukunft Wiener Wasser um € 2,09 (indexgebunden) bezieht?
Die Entstehungskosten werden aus dem Verkauf der Wasserleitungsanlage an die EVN finanziert. Ja/nein

Der Wille des Gemeinderates war die Sinnhaftigkeit des Verkaufs der Ortwasserleitung an die EVN gegenüber einer Finanzierungsform, die dem Verbleib der Ortwasserleitung im Gemeindeeigentum garantiert (mit einem jährlichen Überschuss von 200.000 €) darzulegen, zu informieren und die Bürger darüber abstimmen zu lassen.

Über Zwei getrennte Fragenkomplexe, die unabhängig voneinander beantwortet werden müssen,  soll mit einer einzigen Antwort abgestimmt werden?
Im Dringlichkeitsantrag wurden diese beiden Fragenkomplexe miteinander verknüpft: wenn Wiener Wasser dann Verkauf der Ortswasserleitung.

Aus der Sicht der besonderen Situation bezüglich der Ertragslage von jährlich ca. 200.000,- € erscheint ein Verkauf bzw. das Übertragen der Ortwasserleitung an die EVN als wirtschaftlich unzumutbar.

Weiters wurde dem  Zusatzantragantrag von GGR Bitterle, der einstimmig angenommen wurde  nicht Rechnung getragen – die Gemeindezeitung Ausgabe 2009/1 entspricht nicht einer objektiven Information. 

Ich bitte um eine rasche Entscheidung aufgrund der vorliegenden Aktenlage. 

Mit freundlichen Grüßen

Leopold Dutzler
